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I. Zusammenfassung 

Mit dem ersten Arbeitspaket (AP-1) werden konkrete Empfehlungen aufgezeigt ob und wie die 

Leitlinien des Detailkonzepts Strategie Stromnetze auf die verschiedenen Netzebenen ange-

wendet werden können. Es zeigt sich, dass immerhin 60% der vorliegenden Leitlinien neben 

der Übertragungsebene (NE1) auch für die Verteilnetze von Bedeutung sind und zur Anwen-

dung gelangen sollten. 

Weiter wird festgestellt, dass mit der postulierten erweiterten Anwendung der Leitlinien auf die 

Verteilnetze bei ungefähr 50% der betroffenen Leitlinien netzebenenspezifische Anpassungen 

nötig sind. 

 

AP-2 beinhaltet eine Empfehlung, wie die Netzplanungsgrundsätze unter Berücksichtigung der 

schweizerischen Verhältnisse netzebenenspezifisch ausgestaltet werden könnten. Die aufge-

zeigten technischen Kriterien berücksichtigen die individuellen Gegebenheiten pro Netzebene 

und das reale Umfeld so weit als möglich. So wird u.a. die Umsetzbarkeit in der Praxis mitein-

bezogen – indem z.B. darauf hingewiesen wird, dass eine Stabilitätsanalyse im Bereich der 

Verteilnetze nur in beschränktem Mass gefordert werden sollte, da die zu diesem Zweck heute 

verfügbare Netzdatenlage (und das entsprechende Fachwissen) bei den VNB in vielen Fällen 

nicht ausreichend sein dürfte. 

 

Mit AP-3 wird die Regionalisierungsmethode mit Hilfe des Strukturklasseansatzes der dena 

beschrieben, diskutiert und auf die Schweizer Verhältnisse adaptiert. Die Anpassung an die 

Verhältnisse in der Schweiz dürfte keine Probleme verursachen, einzig die Gewichtung der 

verwendeten Technologien ist unterschiedlich. Die Methode ist mit einem gewissen Aufwand 

verbunden, erscheint aber plausibel und wird belastbare Resultate produzieren. Vereinfachte 

Methoden weisen zu grosse Ungenauigkeiten auf und sind nicht zu empfehlen. 

 

AP-4: Die Kriterien zur Überprüfung der Mehrjahrespläne folgt den drei Begriffen Problemana-

lyse, Wirksamkeit und Angemessenheit. Dieses Konzept ermöglicht eine gleichzeitig vertiefte 

wie auch umfassende Prüfung der Netzausbauplanung. 

Die Umsetzung der Prüfung bietet die Schwierigkeit, dass Daten und Modelle der Netzbetrei-

ber i.d.R. intern und proprietär sind, was eine Prüfung erschwert. Es ist eine unabdingbare 

Voraussetzung, dass die ElCom über den nötigen Zugang zu internen Modellen und Daten 

verfügt um ihrer Verantwortung nachkommen zu können. Ebenso muss die ElCom sicherstel-

len, dass sie entweder über genügend interne Ressourcen und Know-how zur Durchführung 

der Prüfung verfügt, oder unabhängige externe Partner hinzuziehen kann. 
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1. Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

Mit der vom Schweizer Bundesrat veröffentlichen Energiestrategie 2050, nehmen die Strom-

netze, als Bindeglied zwischen Produktion und Verbrauch, eine Schlüsselposition ein. Ange-

sichts des stagnierenden Ausbaus des schweizerischen Übertragungsnetzes und der Heraus-

forderungen aufgrund der Integration dezentraler erneuerbarer Energien sind neue energiepo-

litische Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der Stromnetze erforderlich. 

Zu diesem Zweck soll die Strategie Stromnetze entsprechende Rahmenbedingungen schaf-

fen, die u.a. einen neuen Netzplanungsprozess beinhalten, der gesetzlich verankert sein wird. 

Weiter soll den Netzbetreibern mit einem Szenariorahmen eine politisch abgestützte Grundla-

ge für die Netzplanung gegeben werden. Das BFE hat dafür ein Detailkonzept erstellt, das 

u.a. 15 Leitlinien enthält, welche die für den Netzbetreiber verbindlichen Rahmenbedingungen 

beschreiben. 

1.2. Zielsetzung 

In dieser Vertiefungsstudie sollen offene Fragen bezüglich der späteren konkreten Umsetzung 

der Strategie Stromnetze im Hinblick auf die Erarbeitung der Vernehmlassungsvorlage geklärt 

werden. Die zu lösenden Fragestellungen unterteilen sich dabei in 5 Arbeitspakete wie folgt: 

 AP-1: Anwendung des Detailkonzeptes auf die unterschiedlichen Netzebenen 

 AP-2: Ausgestaltung von technischen Netzplanungsgrundsätzen 

 AP-3: Konkretisierung der Regionalisierung 

 AP-4: Kriterien zur Prüfung der Mehrjahrespläne durch die ElCom 

 AP-5: Darstellung des Gesamtprozesses der Netzplanung 

Die Bearbeitung von AP-5 erfolgt losgelöst und ist nicht Teil dieses Berichts. 

2. Vorgehen und Methodik 

In einem ersten Treffen mit dem BFE wurden die vier Arbeitspakete einzeln betrachtet um die 

Ergebnisformen sowie –umfang festzulegen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurden im 

Rahmen von Desktop-Recherchen und einzelnen Interviews externer Branchenvertretern die 

Fragen der einzelnen Arbeitspakete beantwortet und in einem zweiten Treffen dem BFE vor-

gestellt und besprochen. Abschliessend wurden die Ergebnisse ausgewertet, finalisiert und im 

vorliegenden Schlussbericht zusammengefasst. 
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3. AP-1 Anwendung des Detailkonzeptes auf die unterschiedli-

chen Netzebenen 

3.1. Einleitung | Leitlinien (LL) 

Abgeleitet von den Herausforderungen im Bereich der Stromnetze, den Zielkonflikten bei der 

Netzentwicklung und dem aufgezeigten Bedarf für Verbesserungen der Rahmenbedingungen 

des Netzaus- und -umbaus sind verbindliche Vorgaben zu den erforderlichen Funktionalitäten 

der Stromnetze rechtlich zu verankern. Die Leitlinien sind im Prozess der Netzentwicklung von 

den involvierten Akteuren zu berücksichtigen, wobei hierbei Unterschiede in der Anwendung 

der Leitlinien auf Übertragungsnetz- und Verteilnetzebene bestehen können. Die folgenden 

Leitlinien sollen rechtlich verankert werden
1
: 

1. Inländische Versorgung 

Die Netzbetreiber stellen mit ihrer Planung sicher, dass die schweizerischen 50-Hz-Stromnetze die 

Versorgung der inländischen Endverbraucher jederzeit ausreichend und sicher gewährleisten. Weiter 

ist der Abtransport der in der Schweiz produzierten Elektrizität bedarfs- und zeitgerecht und unter 

Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit sicherzustellen. 

2. Internationale Anbindung 

Die nationale Netzgesellschaft stellt sicher, dass das schweizerische Übertragungsnetz international 

ausreichend vernetzt ist, um die Versorgungs- und Systemsicherheit zu gewährleisten und den 

grenzüberschreitenden Stromhandel zu ermöglichen. 

3. Electricity Highways (Supergrid) 

Die nationale Netzgesellschaft stellt, mit Unterstützung durch den Bund, sicher, dass die Interessen 

der Schweiz in die konzeptionellen Überlegungen und Planung für die paneuropäischen Electricity 

Highways (Supergrid) eingebracht werden, um langfristig eine möglichst effiziente Anbindung an das 

europäische Verbundnetz zu gewährleisten. 

4. Koordination der Akteure bei der Bedarfsermittlung 

Die nationale Netzgesellschaft koordiniert die Planung des Übertragungsnetzes und die damit zu-

sammenhängende Bedarfsermittlung mit der Planung der Verteilnetzbetreiber auf Netzebenen 2 und 

3. Die Koordination erfolgt regional zwischen der nationalen Netzgesellschaft, den jeweils betroffe-

nen Verteilnetzbetreibern und Kantonen, den SBB (insbesondere im Zusammenhang mit deren 132-

kV-Übertragungsnetz) und den Produzenten. 

5. Langfristige und überörtliche Koordination von Stromnetzen und Raum 

Die Netzbetreiber sorgen bei ihrer langfristigen Planung der schweizerischen Stromnetze insbeson-

dere für Vorhaben auf den Netzebenen 1 und 3 für eine frühzeitige Berücksichtigung der zu koordi-

nierenden Interessen und initiieren die räumlichen Koordinationsprozesse zwischen Netzbetreibern, 

Bund, den Kantonen, den Kraftwerksbetreibern, angrenzenden ausländischen Übertragungsnetzbe-

treibern und wo zweckmässig mit den SBB. 

6. Nationale Bedeutung der Stromnetze 

Der Bundesrat kann elektrische Anlagen der Netzebenen 1 bis 3 und Anlagen der SBB bezeichnen, 

welche von nationaler Bedeutung sind und denen ein gleich- oder höherwertiges Interesse im Sinne 

von Art. 6 Abs. 2 NHG zukommt. 

7. Interessenauslegung Projekte Übertragungsnetz (Netzebene 1) 

Bei der Beurteilung von Korridorvarianten für Netzebene 1 erfolgt eine umfassende Interessenausle-

gung, welche die Auswirkungen auf Mensch, Raum und Umwelt, technische Aspekte sowie betriebs- 

und volkswirtschaftliche Überlegungen berücksichtigt. Die Interessenauslegung bildet die Grundlage 

für die Interessenabwägung, die schlussendlich für den Korridorentscheid durchgeführt werden 

muss. 

                                                
1
  Details im Dokument „Strategie Stromnetze; Detailkonzept im Rahmen der Energiestrategie 2050; 

http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/00527/index.html?lang=de&dossier_id=05718 
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8. Verkabelung auf der Hochspannungsebene und darunter 

50-Hz-Hochspannungsleitungen auf neuen Trassen und bei Ausbauten auch auf bestehenden Tras-

sen der Netzebene 3 und den Netzebenen 5 und 7 sind sofern technisch möglich grundsätzlich als 

Erdkabel auszuführen, wenn die Gesamtkosten für Errichtung und Betrieb des Erdkabels die Ge-

samtkosten einer technisch gleichwertigen Freileitungsvariante nicht um einen bestimmten Faktor 

überschreiten. Die bewilligende Behörde kann auf Antrag Ausnahmen bewilligen, wenn öffentliche 

Interessen dies erfordern. 

9. Spannungsebenenübergreifende Ausgleichsmassnahmen von Freileitungen 

Als Ausgleich für die Erstellung von neuen Freileitungen auf der Netzebene 1 können – sofern tech-

nisch machbar – im betrachteten Teilraum Freileitungen auf niedrigeren Spannungsebenen mit der 

neuen Freileitung auf der Netzebene 1 zusammengelegt, verkabelt oder rückgebaut werden. Die 

Mehrkosten, die beim jeweiligen Verteilnetzbetreiber durch solche allfälligen Ausgleichsmassnahmen 

an bestehenden Freileitungen entstehen, werden von der nationalen Netzgesellschaft getragen und 

sind als Kosten im Übertragungsnetz anrechenbar. 

10. Weitere anrechenbare Kosten von Netzprojekten 

Die Kosten für Umweltmassnahmen (Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen) sowie Dienst-

barkeiten im Zusammenhang mit der Realisierung von Netzprojekten gelten als Projektkosten und 

damit als anrechenbare Kosten im Sinne des StromVG. 

11. Angewandte Forschung, Entwicklung und Demonstration im Netzbereich 

Die 50-Hz-Netzbetreiber (Nationale Netzgesellschaft und Verteilnetzbetreiber) können Ausgaben für 

angewandte Forschung, Entwicklung und Demonstration (FE&D) in einer noch zu bestimmenden 

Höhe (bspw. einem gewissen Anteil der Einnahmen durch Netznutzungsentgelte) als anrechenbare 

Netzkosten geltend machen. Die Netzbetreiber müssen den Nachweis erbringen, dass sich die ent-

sprechenden Ausgaben auf anwendungsorientierte FE&D-Aktivitäten beziehen. 

12. Mitwirkung, Information und Kommunikation 

Bei der Planung der schweizerischen Stromnetze ist der Einbezug der Öffentlichkeit sowie eine um-

fassende Information und Kommunikation durch alle Akteure im Verfahren sicherzustellen. Die erfor-

derlichen Prozesse und Anforderungen werden dokumentiert und transparent kommuniziert. 

13. Geographische Gesamtsicht des Elektrizitätsnetzes der Schweiz 

Die Netzbetreiber dokumentieren ihre elektrischen Anlagen in Form räumlicher Daten (Geodaten) 

und stellen diese dem BFE zur Verfügung. Das BFE führt diese Geodaten zu einer Gesamtsicht des 

Elektrizitätsnetzes der Schweiz zusammen und stellt sie zugangsberechtigten Personen zur Verfü-

gung. 

14. Netzoptimierung vor Netzverstärkung vor Netzausbau 

Die Netzbetreiber berücksichtigen beim bedarfsgerechten Netzausbau das sogenannte NOVA-

Prinzip (Netzoptimierung vor –verstärkung, vor –ausbau). 

15. Technische Netzplanungsgrundsätze 

Technische Netzplanungsgrundsätze sind bei der Erstellung der Mehrjahrespläne durch die Netzbe-

treiber zu berücksichtigen und durch die Netzbetreiber zu veröffentlichen. Bei Bedarf kann die ElCom 

einheitliche Netzplanungsgrundsätze festlegen. 
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3.2. Netzebenenspezifische Anwendung der Leitlinien 

Als übergeordneter Rahmen zur Beurteilung der Fragestellung, ob für eine bestimmte Leitlinie 

eine netzebenenspezifische Unterscheidung notwendig ist werden nachfolgend drei Netz-

ebenenklassen nach technischen Gesichtspunkten definiert: 

     Netzebene 1 | Übertragungsnetz 

     Netzebene 3 | Hochspannungsnetz inkl. Transformation (NE2)
2
 

     Netzebene 5,7 | Mittel- und Niederspannungsnetz inkl. Transformation (NE4,6)
2
 

Die gewählte Abgrenzung in drei Gruppen bietet sich mit Blick auf die betrieblichen Verhält-

nisse in der Praxis
3
 an. Nachstehende Abbildung 1 zeigt die Zusammenfassung der gewon-

nenen Erkenntnisse. Gezeigt werden in der ersten Spalte die einzelnen Leitlinien. In den 3 

nachfolgenden Spalten („Relevanz für“) wird aufgezeigt, ob die einzelne Leitlinie für die jewei-

lige Netzebenenklasse relevant ist oder nicht. Die letzte Spalte weist aus, ob die entsprechen-

de Leitlinie für alle bezeichneten Netzebenen in der bestehenden Form gemäss 3.1 angewen-

det werden kann oder ob eine netzebenenspezifische Unterscheidung empfohlen wird. 

 

Abbildung 1:  Zusammenfassung Relevanz der Leitlinien pro Netzebene und Unterscheidungsbe-

darf 

Im Anhang AP-1 ist die detaillierte Auswertung pro Leitlinie angefügt, inkl. weiterführender 

Information zu den involvierten Akteuren. Beispielhaft wird die verwendete Systematik mit 

nachfolgender Abbildung 2 für Leitlinie 1 mit zugehöriger Legende aufgezeigt: 

                                                
2
  Anwendung Leitlinienspezifisch mit oder ohne Einbezug der jeweiligen Transformationsebenen (NE 2,4,6) 

3
  Die Art des Netzbetriebs, der Netzführung und die gängigen Einsatzkonzepte innerhalb der drei Gruppen 

sind jeweils vergleichbar 
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Abbildung 2:  Systematik zur detaillierten Auswertung der Leitlinien am Beispiel für LL-1 

3.3. NOVA-Prinzip (Präzisierung zu LL 14) 

Die Netzbetreiber berücksichtigen beim bedarfsgerechten Netzausbau das sogenannte NO-

VA-Prinzip (Netzoptimierung vor –verstärkung, vor –ausbau). Das NOVA-Prinzip besagt, dass 

eine Netzoptimierung grundsätzlich einer Verstärkung vorzuziehen ist, die wiederum Priorität 

vor dem Netzausbau hat. Ein Ausbau des Stromnetzes soll erst dann stattfinden, wenn ab-

sehbar ist, dass ein sicheres und leistungsfähiges Stromnetz mit den Massnahen der Netzop-

timierung und subsidiär der Netzverstärkung nicht gewährleistet werden kann. 

Die Anwendung des NOVA-Prinzips ist mittlerweile gängige Praxis im Bereich des Übertra-

gungsnetzes in der Schweiz und im europäischen Umfeld. Auch die Verteilnetzbetreiber 

(VNB) setzen im Rahmen von Investitionsentscheiden zu spezifischen Netzprojekten verstärkt 

auf das NOVA-Prinzip. Allerdings herrscht zurzeit noch keine Einigkeit darüber, welche exak-

ten Kriterien zur Abgrenzung zwischen Optimierung, Verstärkung und Ausbau verwendet wer-

den sollten. 

3.3.1. Einführung zur NOVA-Abgrenzung 

Es wird nachfolgend eine möglichst transparente Abgrenzung nach wirtschaftlichen
4
 und 

raumplanerischen Kriterien vorgeschlagen, d.h. Massnahmen im Bereich Optimierung sollen 

                                                
4
  Andere Ansätze sind ebenfalls möglich; u.a. Kriterien, welche als Mass den Einfluss auf die notwendigen 

Genehmigungsverfahren verwenden. Diese sind aus unserer Sicht jedoch weniger transparent und damit 
schlechter messbar. 
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i.d.R. kostengünstiger sein als jene im Bereich Verstärkung, diese wiederum sind kostengüns-

tiger als jene im Bereich Ausbau. Insbesondere die Abgrenzung zwischen Verstärkung und 

Ausbau berücksichtigt zusätzlich das Kriterium eines möglichst haushälterischen Umgangs mit 

Raum und Boden. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die Abgrenzung zum heutigen 

Zeitpunkt nicht scharf definiert ist; insofern entspricht die nachfolgende Klassierung unserem 

Vorschlag als Diskussionsgrundlage im weiteren Vernehmlassungsverfahren. 

3.3.2. NOVA | Optimierung 

 

Massnahmen im Bereich der Optimierung 

sind meist mit keinen oder nur punktuellen 

baulichen Eingriffen ins bestehende Netz 

verbunden. Beispielhaft kann u.a. eine 

betriebliche Spannungserhöung (z.B. von 

220kV auf 380kV) auf bereits umisolierten 

Streckenzügen oder eine Überprüfung von 

unternehmensspezifischen Netzplanungs-

grundsätzen genannt werden. Eine 

Aufhebung von bestehenden baulichen 

Provisorien (=Engpässen) bedingt zwar 

bauliche Aktivitäten, diese sind jedoch 

punktuell und zeitlich sowie örtlich begrenzt. 

Nebenstehende Abbildung 3 zeigt die 

Übersicht der verschiedenen Optimierungs-

massnahmen auf. 

3.3.3. NOVA | Verstärkung 

 

Sind die Massnahmen der Klasse 

Optimierung ausgeschöpft, werden die 

Verstärkungsmassnahmen in Erwägung 

gezogen. Diese zeichnen sich durch mittlere 

bis starke netzbauliche Eingriffe in die 

bestehende Netzstruktur aus, schliessen 

jedoch den Neubau von Trassen oder 

ganzen Schaltanlagen explizit aus. 

Nebenstehende Abbildung 4 zeigt die 

Übersicht der Verstärkungsmassnahmen. 

 

Abbildung 3: NOVA-Optimierungsmassnahmen 
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Es ist anzumerken, dass die Kriterien 

teilweise in Konkurrenz zu einander 

stehen und ggf. nebeneinander zu prüfen 

sind. Weiter ist es u.U. auch möglich, dass im 

Einzelfall die Einleitung von Verstärkungs-

massnahmen bereits vor einer vollständigen 

Ausschöpfung aller Optimierungs-

massnahmen sinnvoll sein kann. 

 

3.3.4. NOVA | Ausbau 

 

Der Netzoptimierung und Netzverstärkung 

kann insbesondere die umweltrelevante 

Schutzgesetzgebung Grenzen setzen, indem 

nach einer Optimierung oder Verstärkung 

vorgeschriebene Grenzwerte nicht mehr 

eingehalten werden können (insbesondere 

bezüglich nichtionisierender Strahlung oder 

Lärm). Erst wenn die Netzoptimierung und 

subsidiär die Netzverstärkung nicht 

ausreichen, fällt ein Netzausbau und damit 

eine der folgenden Massnahmen in Betracht 

(Abbildung 5). 

Abbildung 5: NOVA-Ausbaumassnahmen 

Diese Massnahmen bedingen einen starken Eingriff in die bestehende Netzstruktur und 

resultieren i.d.R. auch in einem weiträumig veränderten Betriebsverhalten
5
 des elektrischen 

Systems. 

Markt- und netzbetriebsbezogene Massnahmen wie Schalthandlungen (u.a. In- oder Ausser-

betriebnahme von Leitungen oder Transformatoren, Änderung der Sammelschienenkonfigura-

tion in Unterwerken, Änderung von Transformatorenstufen) oder Redispatch von Kraftwerken 

werden aufgrund des kurzfristigen Charakters nicht berücksichtigt, da sie nicht zu einer 

bedarfsgerechten Netzbemessung beitragen. 

Nachfolgend wird mit Abbildung 6 die Zusammenfassung der vorgeschlagenen Abgrenzung 

zwischen Optimierungs-, Verstärkungs- und Ausbaumassnahmen dargestellt. 

                                                
5
  U.a. weiträumig veränderte Lastflüsse, veränderte Kurzschlusslevels oder eine veränderte Systemverfüg-

barkeit 

Abbildung 4: NOVA-Verstärkungsmassnahmen 
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Abbildung 6: Das NOVA-Prinzip | Summary zur Abgrenzung der Kriterien 

3.3.5. NOVA | Anwendung im Bereich der Verteilnetze 

Nachfolgend soll aufgezeigt werden, wie das NOVA-Prinzip auf die Verteilnetze
6
 ausgeweitet 

werden könnte. Wie sich zeigen wird, sind nicht alle Kriterien unisono über die Netzebenen 

anwendbar: Gewisse Massnahmen gelten über alle Netzebenen, andere finden nur in den 

Verteil-, resp. nur in den Übertragungsnetzen Anwendung. 

Grundsätzlich zeigt sich dabei aus unserer Sicht, dass eine solche Erweiterung Sinn macht 

und zwingend in die weitere Diskussion einfliessen soll. Weiter wird deutlich, dass im Bereich 

der Verteilnetze wesentlich mehr Möglichkeiten im Bereich der Optimierungsmassnahmen zur 

Verfügung stehen; dies hängt u.a. damit zusammen, dass smart-Ansätze wie intelligente 

Messverfahren oder eine flexible Last- oder Einspeisesteuerung eher im Bereich der Verteil-

netze zur Anwendung kommen können. 

Die gewonnenen Erkenntnisse sind in den nachfolgenden Abbildung 7 zusammengefasst. 

  

                                                
6
  Die vereinfachte Abgrenzung in zwei Gruppen erfolgt gem. Vorgabe und mit Blick auf die gängigen Netz-

planungsgrundsätze ( AP-2). Eine gemeinsame Betrachtung der Netzebenen NE1 – 3 scheint zulässig, da 
mehrheitlich dieselben auslegungsrelevanten Planungskriterien zur Anwendung kommen. Gleiches gilt für die 
Netzebenen der Mittel- und Niederspannung (NE4 bis NE7). 
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Bemerkung: 

Es wird deutlich, dass die Verteilnet-

ze erweiterte Möglichkeiten für Op-

timierungsmassnahmen bieten. Dies 

hängt u.a. damit zusammen, dass 

smart-Ansätze wie intelligente Mess-

verfahren oder eine flexible Last- 

oder Einspeisesteuerung eher im 

Bereich der Verteilnetze zur Anwen-

dung kommen, weil die technologi-

sche Entwicklung zurzeit mehrheit-

lich in den tiefen Netzebenen, nahe 

beim Endkunden (NE 5-7) stattfindet. 

 

Bemerkung: 

Bei den Massnahmen der Klasse 

„Verstärkung“ sind die Unterschiede 

zwischen der Übertragungs- und den 

Verteilnetzebenen weniger Ausge-

prägt. Für die Verteilnetze bietet 

insbesondere die Möglichkeit eines 

Einsatzes von regelbaren Orts-

netztrafos interessante Möglichkei-

ten für effiziente Netzverstärkungs-

massnahmen. 
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Bemerkung: 

Die Massnahmen innerhalb der 

Klasse „Ausbau“ sind mit Ausnahme 

der HGÜ-Fernübertragung (NE1) 

identisch über alle Netzebenen. 

Abbildung 7: Das NOVA-Prinzip | Relevanz pro NE-Gruppe (NE1-3 vs. NE4-7) 

3.3.6. NOVA | Einbettung in den übergeordneten Planungsprozess 

Die geltenden Rahmenbedingungen müssen vorausschauenden Netzbau ermöglichen. Es 

kann damit situativ effizienter sein, unmittelbar auszubauen oder zu verstärken (ohne Aus-

schöpfung aller Optimierungsmassnahmen) um den längerfristigen Ausbaubedarf angemes-

sen zu berücksichtigen. 

Eine losgelöste Anwendung des NOVA-Prinzips ohne Beachtung der übergeordneten (lang-

fristigen) Netzausbauplanung führt ggf. zu einem zu einseitigen Blickwinkel auf den unmittel-

baren Ausbaubedarf. Es kann somit sinnvoll sein, das Prinzip mit Blick auf einen längerfristi-

gen Planungshorizont anzuwenden, um langfristig das effizienteste Massnahmenpaket zu 

identifizieren (Stichwort: Weitergehende Netzverstärkungen). 

Diese Vorgehensweise entspricht auch der Vorgabe an den Netzbetreiber hinsichtlich Effizi-

enz. 

In der weiteren Konkretisierung der Rahmenbedingungen (auch seitens ElCom) für Netzver-

stärkungen ist dies zu berücksichtigen. 
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4. AP-2 Ausgestaltung von technischen Netzplanungsgrundsät-

zen 

4.1. Ausgangslage 

Neben den Leitlinien (AP-1) und dem energiewirtschaftlichen Szenariorahmen müssen bei der 

Netzplanung technische Grundsätze berücksichtigt werden. Diese Planungsgrundsätze be-

schreiben die Rahmenbedingungen, den Untersuchungsgegenstand, die Untersuchungsme-

thodik, die netztechnischen Beurteilungskriterien und Massnahmen für den Netzplanungspro-

zess. Im Rahmen der Grundsatzanalysen der Netzausbauplanung ist zudem eine Auswahl 

von relevanten Netznutzungsfällen erforderlich, damit das Netz zur Gewährleistung der Netz-

sicherheit ausreichend bemessen und den Anforderungen nach einem sicheren und effizien-

ten Netzbetrieb Rechnung getragen wird. 

Im vorliegenden AP-2 wird untersucht, was und in welcher Form die technischen Planungs-

grundsätze unter Berücksichtigung der schweizerischen Verhältnisse enthalten sollen. Parallel 

dazu wird eine Empfehlung erarbeitet, wie die Planungsgrundsätze spezifisch für die Übertra-

gungs- und Verteilnetze formuliert werden können und auf welche Weise eine Abstimmung / 

Einbindung im internationalen Kontext erreicht werden kann. 

4.2. Methode 

Basierend auf einer ausgedehnten Desktop-Recherche wurden Netzplanungsgrundsätze, die 

im europäischen Kontext zur Anwendung kommen, miteinander verglichen, um spezifische 

„best practice“-Grundsätze für die Schweiz abzuleiten. Dabei flossen die gesammelten Erfah-

rungen des Projektteams aus ähnlich gelagerten Projekten ein. Die im Rahmen von AP-2 

ausgewerteten Publikationen werden im Literaturverzeichnis detailliert ausgewiesen. 

4.3. Netzebenenspezifische Abgrenzung der Planungsgrundsätze 

Die Planungskriterien für Übertragungs- und Verteilnetze unterscheiden sich in einzelnen Be-

reichen stark. Dies ist aus systemtechnischer Sicht absolut plausibel, da sich die Übertra-

gungs- und Verteilnetze auch in der Praxis strukturell und betrieblich stark unterscheiden. 

Daher wird in den Folgeabschnitten eine separate Empfehlung pro Netzebenenklasse (vgl. 

3.2) für die Ausgestaltung der Planungskriterien abgeleitet. 

4.3.1. Gliederung 

Folgende Aspekte werden pro Netzebenenklasse unterschieden: 

 Rahmenbedingungen und Treiber: 

Weist die für den Netzausbau relevanten verantwortlichen Treiber pro Netzebene aus 

 Untersuchungsgegenstand und Methodik: 

Zeigt die relevanten Beurteilungsmethoden pro Netzebene auf 

 Auslegungsrelevante Netznutzungsfälle: 

Zur effizienten Beurteilung muss eine Auswahl an relevanten Netznutzungsfällen 

(Eckszenarien
7
) definiert werden 

 Netztechnische Beurteilungskriterien: 

Weist die relevanten technischen Beurteilungskriterien pro Netzebene aus 

                                                
7
  Die Definition der relevanten Netznutzungsfälle ist nicht eindeutig und erfolgt ggf. unternehmensspezifisch. 

Eine vertiefte Analyse und Harmonisierung (unter Einbezug der Verbände und ÜNB/VNB) wird empfohlen. 
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4.3.2. Planungsgrundsätze Netzebene 1 

Im nachfolgenden Abschnitt werden die empfohlenen Planungsgrundsätze zur Netzebene 1 

unter Berücksichtigung der Gliederung nach 4.3.1 aufgeführt. 

A.)  Rahmenbedingungen/Treiber 

• KW-Ausbau (inkl. Pumpen) 

• Länderübergreifender Transit 

• Vertikale Aus (Ein)-speisung aus/in 

die NE1 

• Schaltzustand 
[in UW’s mit mehrfach-Sammelschienen (SS): 

bei Kurzschlussrelevanz der SS-Konfiguration] 

B.)  Untersuchungsgegenstand und Methodik 

• Lastfluss und Spannungsqualität 

im ungestörten Betrieb (n-0) und bei 

Ausfall (n-1) 

• Kurzschluss (nach DIN EN 60909) 

• Stabilität (transient und statisch) 

• Verfügbarkeit der Anlagen 

C.)  Auslegungsrelevante Netznutzungsfälle (NNF) 

i.)  Prüfung anhand von 3 auslegungsrelevanten NNF
8
 

• Horizontal hohe Flüsse: Szenarien «Export» und «Import» 

• Horizontal tiefe Flüsse: Szenario «Ausgeglichen» 

(Basis EU-Umfeld: Visionen 1 – 4 aus ENTSO-E | SO&AF) 

 

Abbildung 8: Übersicht auslegungsrelevante Szenarien NE1 

Mit den drei ausgewiesenen NNF werden prinzipiell die auslegungsrelevanten Eckszenarien 

gebildet und untersucht. Dabei wird der Ansatz verfolgt, dass mit den drei Szenarien alle an-

deren betrieblichen Fälle mitabgedeckt sind. Die auslegungsbestimmenden Parameter in der 

NE1 sind die in Abbildung 8 dargestellten Grössen wie Bilanz CH, Transit CH und die weite-

ren Zeileneinträge. Die Werte verstehen sich als per-unit Grössen
9
 [p.u.]. 

ii.)  Stundenscharfe Prüfung (8’760h/a)  

• Bedingt vorgängige stundenscharfe Marktsimulation 

(Basis EU-Umfeld: Visionen 1 – 4 aus ENTSO-E | SO&AF) 

 Datenbasis Netz für A.) und B.):  ENTSO-E-Datenmodell, im Bereich CH präzisiert  

                                                
8
  Zur Bemessung des ÜN werden in der Praxis (CH) zurzeit die genannten Netznutzungsfälle angesetzt 

(Quelle: Swissgrid). Ergänzend oder parallel dazu ist eine stundenscharfe Methode (8’760h/a) anwendbar; 
diese bedingt jedoch detaillierte vorgängige Marktsimulationen, was mit erheblichem Aufwand verbunden ist. 
9
 Das Per-Unit-System, abgekürzt p.u., stellt in der elektrischen Energietechnik eine Hilfsmasseinheit bezogen 

auf einen Bezugswert dar. Sie dient dazu elektrische Angaben als relativen und dimensionslosen p.u.-Wert 
auszudrücken und so leichter Vergleiche von relevanten Parametern zu ermöglichen. 
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D.)  Netztechnische Beurteilungskriterien 

• (n-1) 

(i)  Die Planung des schweizerischen Übertragungsnetzes erfolgt für planungs- und 

bemessungsrelevante Übertragungs- und Versorgungsaufgaben jederzeit unter Be-

achtung des (n-1)-Kriteriums, sofern dies nicht durch schwerwiegende Umstände ver-

wehrt bleibt oder in Ausnahmefällen mit den betroffenen Netznutzern abweichende 

Vereinbarungen getroffen werden. 

(ii)  Die Erzeugungseinheiten sind bei der (n-1)-Analyse zu berücksichtigen. 

(iii)  Bei der Prüfung des (n-1)-Kriteriums werden die netztechnischen Redundanzen 

der unterlagerten Verteilnetze und die Verfügbarkeiten der Erzeugungseinheiten in 

diesen Netzen im Regelfall nicht berücksichtigt. Im Einzelfall (z.B. bei nicht eigensiche-

ren Netzknoten) ist die unterlagerte NE3 bei der Analyse ggf. mit zu berücksichtigen 

(Bsp.  Anhang AP-2). 

• Thermische Belastungsgrenzen 

Die thermischen Belastungsgrenzen der Betriebsmittel müssen im Normal- und im 

(n-1)-Fall eingehalten werden. Abweichungen sind im Einzelfall zulässig (i.d.R. mög-

lich bei bestimmten Transformatortypen). 

• Spannungsgrenzen 

Die planerischen Betriebsspannungen aller Netzknoten müssen sich im Normal- und 

im (n-1)-Fall jederzeit innerhalb der Toleranzgrenzen bewegen (Ansatz: 380 kV < U < 

420 kV). 

• Schutztechnisch bestimmte Grenzwerte sind im Normalfall und zur Vermeidung er-

neuter Schutzanregungen im Fehlerfall (nach der Fehlerklärung) jederzeit einzuhalten. 

• Kurzschluss: 

(i)  Die Auslegungswerte für den symmetrischen Anfangskurzschlusswechselstrom 

von Betriebsmitteln dürfen nicht überschritten werden. 

(ii)  Der mit einem Netzanschlusskunden vereinbarte Minimalwert der netzseitig anste-

henden Kurzschlussleistung darf nicht unterschritten werden. 

(iii)  Die Verdrängung konventioneller Kraftwerke durch regenerative Einspeisungen 

und die damit verbundene Absenkung der Kurzschlussleistung ist bei der Ermittlung 

der Minimalwerte zu berücksichtigen. 

• Stabilität 

(i)  Transiente Stabilität: Kraftwerksnahe Kurzschlüsse (ausserhalb des elektrischen 

Maschinenschutzes) dürfen bei konzeptgemässer Schutzfunktion im gesamten Be-

triebsbereich des Generators nicht zur Instabilität oder zum Trennen der Erzeugungs-

einheit vom Netz führen. 

(ii)  Statische Stabilität: Polrad- bzw. Netzpendelungen (Wirkleistungspendelungen) 

mit Eigenfrequenzen bis 1.5 Hz dürfen bei Erzeugungseinheiten weder zu einer Tren-

nung vom Netz noch zu einer Leistungsabsenkung führen. 

• Spannungsqualität 

Die gängigen Richtlinien (u.a. VSE Dokument-Nr. 301-004, EN50160) sind bei der 

Netzausbauplanung zu berücksichtigen. 

• Schutzkonzept 

Es sind grundsätzlich zwei unabhängige Schutzeinrichtungen vorzusehen (Haupt- und 

Reserveschutz). Die Schutzeinrichtungen der NE1 dürfen nicht als Reserveschutzein-

richtungen für den Transformatorschutz (NE2) mitbenutzt werden. 
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• Sternpunktbehandlung 

Das schweizerische Übertragungsnetz wird mit starr geerdetem Sternpunkt betrieben. 

• Nichtverfügbarkeit 

Gängige Zielwerte und Indizes
10

 sind einzuhalten und planerisch zu berücksichtigen 

(Quelle Referenzwerte: Z.B. Benchmarking im europäischen Umfeld). 

Im Bereich der Höchstspannung (NE1) ist eine direkte Beurteilung nach üblichen 

Kenngrössen (SAIDI, SAIFI, CAIDI) oft nicht sinnvoll, da Ausfälle einzelner Betriebs-

mittel aufgrund der systemeigenen Redundanzen meist nicht zu einem Ausfall von 

Kunden führt. 

E.)  Massnahmen zur Einhaltung der Beurteilungskriterien 

• (i)  Netzbezogene Massnahmen im unveränderten Netz durchführen. 

• (ii)  Nach Ausschöpfen von (i) kommen die planerischen Massnahmen gemäss NOVA-

Prinzip zur Anwendung um die Einhaltung der Beurteilungskriterien unter Beachtung 

einer technisch und wirtschaftlich optimierten Rangfolge sicherzustellen. 

F.)  Technologie/Umsetzung 

Neue Schlüsseltechnologien sind explizit in die Beurteilung mit einzubeziehen, u.a. 

- HGÜ-Technologie 

- FACTS-Technologie 

- Hochtemperaturleiterseile (HTLS) 

- Bündelleiter 

- Schaltanlagen mit compact-switching Technologie 

  

                                                
10

 Verbreitet zur Anwendung gelangen folgende Quellen: VDN-Verfügbarkeitsstatistik oder Cigré-Kennzahlen 
(Cigré-Symposium, Paper 5-05) 
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4.3.3. Planungsgrundsätze Netzebene (2)/3 

Nachfolgend werden die empfohlenen Planungsgrundsätze zur Netzebene (2)/3 unter Berück-

sichtigung der Gliederung nach 4.3.1 aufgeführt. 

A.)  Rahmenbedingungen/Treiber 

• KW-Ausbau (inkl. Pumpen) 

• Vertikale Aus (Ein)-speisung aus/in 

die NE3 

• Zubau von Windenergieanlagen 

(WEA) 

• Schaltzustand 
[in UW’s mit mehrfach-Sammelschienen (SS): 

bei Kurzschlussrelevanz der SS-Konfiguration] 

B.)  Untersuchungsgegenstand und Methodik 

• Lastfluss und Spannungsqualität 

im ungestörten Betrieb (n-0) und bei 

Ausfall (n-1) 

• Kurzschluss (nach DIN EN 60909) 

• Versorgungszuverlässigkeit 

• Im Einzelfall: Stabilität (transient und 

statisch) 

C.)  Auslegungsrelevante Netznutzungsfälle
11

 

• Starklast: z.B. Wintertag (WT), ggf. Winternacht (WN) 

• Schwachlast: z.B. Sommertag (ST) 

 

Abbildung 9: Übersicht auslegungsrelevante Szenarien NE3 

Mit den drei ausgewiesenen NNF A, B und C werden die auslegungsrelevanten Eckszenarien 

gebildet und berechnet. Dabei wird der Ansatz verfolgt, dass mit den drei Szenarien alle ande-

ren betrieblichen Fälle mitabgedeckt sind. Die auslegungsbestimmenden Parameter in der 

NE3 sind nicht identisch zur NE1; es sind dies die in Abbildung 9 dargestellten Grössen, wie 

Verbraucherlast im Netzgebiet und die Einspeisungen pro Technologie. Die Werte verstehen 

sich wiederum als per-unit-Grössen [p.u.]. 

                                                
11

 Die in der Abbildung gezeigte Parametrierung der Eckszenarien versteht sich als Vorschlag und basiert auf 
Erfahrungswerten der e-netz ag im Umfeld der CH-VNB. 

Skalierungsfaktoren (NE3)

Netznutzungsfall A (WT) B (WN) C (ST)

[p.u.] [p.u.] [p.u.]

Verbraucherlast VN 1 0.8 0.4

Einspeisung therm. (u.a. WKK) 1 1 1

Einspeisung Hydro (konv.) 1 0.8 1

Einspeisung Hydro (pump.) 0 1 0

Einspeisung NEE (alle) 0.1 0.1 1
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D.)  Netztechnische Beurteilungskriterien 

• (n-1) 
(i)  Die Planung des überregionalen Verteilnetzes (Netzebene 3) erfolgt für planungs- 
und bemessungsrelevante Übertragungs- und Versorgungsaufgaben in der Regel 
unter Beachtung des (n-1)-Kriteriums, sofern dies nicht durch schwerwiegende 
Umstände verwehrt bleibt oder in Ausnahmefällen mit den betroffenen Netznutzern 
abweichende Vereinbarungen getroffen werden. 

(ii)  Bei der Prüfung des (n-1)-Kriteriums werden die netztechnischen Redundanzen 

der unterlagerten Verteilnetze und die Verfügbarkeiten der Erzeugungseinheiten im 

Regelfall nicht berücksichtigt. Im Einzelfall können Ausnahmefälle geprüft werden. 

(iii) Für den Fall einer NE3-Netzsituation mit hohem Kabelanteil ist die Notwendigkeit 

einer Anwendung des (n-2)-Kriteriums zu prüfen. 

• Thermische Belastungsgrenzen 
Die thermischen Belastungsgrenzen der Betriebsmittel müssen im Normal- und im 
(n-1)-Fall eingehalten werden. Abweichungen sind im Einzelfall zulässig (i.d.R. 
möglich bei bestimmten Transformatortypen). 

• Spannungsgrenzen 
Die planerischen Betriebsspannungen müssen sich im Normal- und im (n-1)-Fall 

jederzeit innerhalb der Toleranzgrenzen bewegen (Ansatz: Ub  5%). 

• Schutztechnisch bestimmte Grenzwerte sind im Normalfall und zur Vermeidung 
erneuter Schutzanregungen im Fehlerfall (nach der Fehlerklärung) jederzeit 
einzuhalten. 

• Kurzschluss: 
(i)  Die Auslegungswerte für den symmetrischen Anfangskurzschlusswechselstrom 
von Betriebsmitteln dürfen nicht überschritten werden. 

(ii)  Der mit einem Netzanschlusskunden vereinbarte Minimalwert der netzseitig anste-

henden Kurzschlussleistung darf nicht unterschritten werden. 

(iii)  Die Verdrängung konventioneller Kraftwerke durch regenerative Einspeisungen 

und die damit verbundene Absenkung der Kurzschlussleistung ist bei der Ermittlung 

der Minimalwerte zu berücksichtigen. 

• Stabilität
12

 
(i) Transiente Stabilität: Kraftwerksnahe Kurzschlüsse (ausserhalb des elektrischen 
Maschinenschutzes) dürfen bei konzeptgemässer Schutzfunktion im gesamten 
Betriebsbereich des Generators nicht zur Instabilität oder zum Trennen der 
Erzeugungseinheit vom Netz führen. 

(ii)  Statische Stabilität: Polrad- bzw. Netzpendelungen (Wirkleistungspendelungen) 

dürfen bei Erzeugungseinheiten weder zu einer Trennung vom Netz noch zu einer 

Leistungsabsenkung führen. 

• Spannungsqualität 
Die gängigen Richtlinien (u.a. EN50160, VSE Dokument-Nr. 301-004) sind bei der 
Netzausbauplanung zu berücksichtigen. 

• Schutzkonzept 
(i)  Es sind grundsätzlich zwei unabhängige Schutzeinrichtungen vorzusehen (Haupt- 
und Reserveschutz). Die Schutzeinrichtungen der NE3 dürfen nicht als Reserve-
schutzeinrichtungen für den Transformatorschutz (NE4) mitbenutzt werden. 

                                                
12

  Situativ | Allf. Berechnungen werden i.d.R. begrenzt auf Teilnetze durchgeführt. 
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(ii) Der durch sich verändernde Planungs- und Ausbaugrundsätze erhöhte Kabelein-

satz und die verstärkte Einbindung von DEA erfordert ggf. die Überprü-

fung/Modifikationen der Schutzkonzepte. 

• Sternpunktbehandlung 
Die Bereitstellung einer adäquaten Sternpunkterdung ist jederzeit sicher zu stellen. 

• Nichtverfügbarkeit 
Gängige Zielwerte und Indizes

13
 für Endverbraucher sind einzuhalten und planerisch 

zu berücksichtigen. 

E.)  Massnahmen zur Einhaltung der Beurteilungskriterien 

• (i)  Netzbezogene Massnahmen im unveränderten Netz durchführen. 

• (ii)  Nach Ausschöpfen von (i) kommen die planerischen Massnahmen gemäss NOVA-
Prinzip zur Anwendung um die Einhaltung der Beurteilungskriterien unter Beachtung 
einer technisch und wirtschaftlich optimierten Rangfolge sicherzustellen. 

F.)  Technologie/Umsetzung 

Neue Schlüsseltechnologien sind explizit in die Beurteilung mit einzubeziehen, u.a. 

- Verkabelung NE3 

- FACTS-Technologie 

- Hochtemperaturleiterseile (HTLS) 

- Bündelleiter 

- intelligentes Management von Lasten u. ggf. weitere Smart-Grid-Ansätze 

- dezentrale Speicherung (u.a. CAES
14

), Batterien, u.a. 

  

                                                
13

  Verbreitet zur Anwendung gelangen folgende Quellen: VDN-Verfügbarkeitsstatistik, Cigré-Kennzahlen 

(Cigré-Symposium, Paper 5-05) oder für CH Referenzwerte der Kommission Versorgungsverfügbarkeit des 
VSE. 
14

  CAES: Compressed Air Energy Storage, Druckluftspeicher 
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4.3.4. Planungsgrundsätze Netzebene 4-7 

Im vorliegenden Abschnitt werden die empfohlenen Planungsgrundsätze zur Netzebene 4-7 

unter Berücksichtigung der Gliederung nach 4.3.1 aufgeführt. 

A.)  Rahmenbedingungen/Treiber 

• Zubau von Windenergieanlagen 

(WEA) 

• Zubau von Photovoltaikanlagen 

(PVA) 

• Vertikale Aus (Ein)-speisung aus/in 

die NE5/7 

• Schaltzustand 
[in UW’s mit mehrfach-Sammelschienen (SS): 

bei Kurzschlussrelevanz der SS-Konfiguration] 

B.)  Untersuchungsgegenstand und Methodik 

• Lastfluss und Spannungsqualität 

im ungestörten Betrieb (n-0) und im 

Umschaltfall (nach Störungen) 

• Kurzschluss (nach DIN EN 60909) 

• Versorgungsqualität
15

 

• Im Einzelfall: Stabilität (transient und 

statisch) 

C.)  Auslegungsrelevante Netznutzungsfälle
 16

 

• Starklastfall: Starklast und wenig Erneuerbare (Winterabend, Werktag, windstill) 

• Rückspeisefall: Schwachlast und viel Erneuerbare (Sommer-Sonntag, viel Wind, Sonne) 

 

Abbildung 10: Übersicht auslegungsrelevante Szenarien NE5/7 

Mit den beiden ausgewiesenen NNF A und B werden wiederum die wichtigsten Eckszenarien 

gebildet und berechnet. Dabei wird der Ansatz verfolgt, dass mit den zwei Szenarien alle an-

deren betrieblichen Fälle ausreichend mitabgedeckt sind. Die auslegungsbestimmenden Pa-

rameter in der NE4-7 sind nicht identisch zur NE1 oder NE3; es sind dies die in Abbildung 10 

dargestellten Grössen wie Verbraucherlast im Netzgebiet und die punktuellen Einspeisungen 

pro Technologie. Die Werte verstehen sich wiederum als per-unit-Grössen [p.u.]. 

  

                                                
15

 Kenngrössen sind: Unterbrechungshäufigkeit Hu (SAIFI), Unterberechnungsdauer Tu (CAIDI) und Nichtver-
fügbarkeit Qu (SAIDI). 
16

 Die in der Abbildung gezeigte Parametrierung der Eckszenarien basiert auf Erfahrungswerten der e-netz ag 
im Umfeld der CH-VNB. 

Skalierungsfaktoren (NE4-7)

Netznutzungsfall 
A         

Starklast

B 

Rückspeisung

[p.u.] [p.u.]

Verbraucherlast VN 1 0.15

Einspeisung therm. (u.a. WKK) 1 1

Einspeisung Hydro 0.6 1

Einspeisung Wind 0 1

Einspeisung PV 0 0.85

Einspeisung Biomasse 0.5 1

Einspeisung NEE (übrige) 0 1
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D.)  Netztechnische Beurteilungskriterien 

• (n-1) 
(i)  Die Planung der regionalen oder lokalen Verteilnetze (Netzebene 5 bzw. 7) berück-
sichtigt die Einhaltung des (n-1)-Kriteriums nur auf spezifischen Wunsch und auf Kos-
ten eines Netzanschlussnehmers. 

(ii)  Eine Planung ohne Einhaltung des (n-1)-Kriteriums bedingt eine ausreichende Be-

reitstellung von Netzkapazitäten für allf. Umschaltmassnahmen im Störungsfall (Last-

verlagerung sicherstellen). 

(iii)  Abweichend vom (n-1)-Kriterium kann für die Ausbauplanung das Zollenkopfkrite-

rium
17

 angewendet werden (Parameter s. DC – CH, Ausgabe 2011). 

Thermische Belastungsgrenzen 

Die thermischen Belastungsgrenzen der Betriebsmittel müssen im Normal- und im 

Störungsfall eingehalten werden. Abweichungen sind im Einzelfall zulässig (i.d.R. 

möglich bei bestimmten Transformatortypen). 

Spannungsgrenzen 

Die planerischen Betriebsspannungen müssen sich im Normal- und Umschaltfall je-

derzeit innerhalb der Toleranzgrenzen bewegen (Ansatz: Ub  10%; d.h.  4% MS,  

2% NE6,  4% NS). 

• Schutztechnisch bestimmte Grenzwerte sind im Normalfall und zur Vermeidung er-
neuter Schutzanregungen im Fehlerfall (nach der Fehlerklärung) jederzeit einzuhalten. 

• Kurzschluss: 
(i)  Die (vom VNB vorgegebenen) symmetrischen Auslegungswerte für den Anfangs-
kurzschlusswechselstrom von Betriebsmitteln dürfen nicht überschritten werden. 

(ii)  Der mit einem Netzanschlusskunden vereinbarte Minimalwert der netzseitig anste-

henden Kurzschlussleistung darf nicht unterschritten werden. 

(iii)  Die Verdrängung konventioneller Kraftwerke durch regenerative Einspeisungen 

und die damit verbundene Absenkung der Kurzschlussleistung ist bei der Ermittlung 

der Minimalwerte zu berücksichtigen. 

• Stabilität
18

 
(i)  Transiente Stabilität: Kraftwerksnahe Kurzschlüsse (ausserhalb des elektrischen 
Maschinenschutzes) dürfen bei konzeptgemässer Schutzfunktion im gesamten Be-
triebsbereich des Generators nicht zur Instabilität oder zum Trennen der Erzeugungs-
einheit vom Netz führen. 

(ii)  Statische Stabilität: Polrad- bzw. Netzpendelungen (Wirkleistungspendelungen) 

dürfen bei Erzeugungseinheiten weder zu einer Trennung vom Netz noch zu einer 

Leistungsabsenkung führen. 

(iii)  Ggf. sind Abschaltvereinbarungen mit Verbrauchern u/o EEG-Erzeugern zu Siche-

rung der Netzstabilität zu prüfen (u.a. frequenzabhängige Netztrennung). 

• Spannungsqualität 
(i) Die gängigen Richtlinien (u.a. EN50160, VSE Dokument-Nr. 301-004) sind inner-

                                                
17

 Gängige Praxis neben dem (n-1)-Kriterium: Das Zollenkopfkriterium verwendet die Ausfallleistung in Kom-

bination mit Ausfalldauer und Ausfallhäufigkeit: Je kürzer und je seltener ein Ausfall ist, desto grösser ist die 
erlaubte Ausfallleistung, bzw. je länger und je häufiger ein Ausfall ist, desto kleiner ist die erlaubte Ausfallleis-
tung. Das Zollenkopfkriterium regelt die maximale Leistung und die maximale Zeit pro Ausfall. Die Anzahl der 
Ausfälle wird nicht berücksichtigt. Es werden dabei nur die ungeplanten Ausfälle erfasst. 
18

  Situativ | Allf. Berechnungen werden begrenzt auf Teilnetze u/o Einzelstränge durchgeführt. 
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halb der Bauzonen einzuhalten. Für Netzanschlüsse ausserhalb der Bauzone wird die 
Netzqualität an der Grenzstelle vertraglich vereinbart. 

(ii) Anschlussrichtlinie für DEA ist das 3%/2%-Spannungskriterium
19

. 

• Schutzkonzept 
(i)  Die VNB und Netznutzer planen ihre Schutzsysteme nach den einschlägigen Vor-
schriften und Empfehlungen (u.a. des VSE). Der VNB legt dazu die Grundanforderun-
gen an den Schutz bezüglich des Anschlusses von Anlagen an das Verteilnetz im 
Netzschutzkonzept fest. 

(ii)  Der durch sich verändernde Planungs- und Ausbaugrundsätze erhöhte Kabelein-

satz und die verstärkte Einbindung von DEA erfordert ggf. die Überprü-

fung/Modifikationen der Schutzkonzepte. 

• Sternpunktbehandlung 
Die Bereitstellung einer adäquaten Sternpunkterdung ist sicher zu stellen. 

• Nichtverfügbarkeit 
Gängige Zielwerte und Indizes

20
 für Endverbraucher sind einzuhalten und planerisch 

zu berücksichtigen (häufige Basis CH: Referenzwerte der Kommission Versorgungs-
verfügbarkeit des VSE). 

E.)  Massnahmen zur Einhaltung der Beurteilungskriterien 

• (i)  Netzbezogene Massnahmen im unveränderten Netz durchführen. 

• (ii)  Nach Ausschöpfen von (i) kommen die planerischen Massnahmen gemäss NOVA-
Prinzip zur Anwendung um die Einhaltung der Beurteilungskriterien unter Beachtung 
einer technisch und wirtschaftlich optimierten Rangfolge sicherzustellen. 

F.)  Technologie/Umsetzung 

Neue Schlüsseltechnologien sind explizit in die Beurteilung mit einzubeziehen, u.a. 

- Verkabelung NE5/7 

- regelbare Ortsnetztransformatoren 

- Blindleistungskompensationsanlagen, inkl. DEA-Wechselrichter in 4Q-Technologie 

- intelligentes Management von Lasten u. ggf. weitere Smart-Grid-Ansätze 

- dezentrale Speicherung (CAES, Batterien, u.a.) 

  

                                                
19

  Kriterium zur Überprüfung der Spannungsanhebung im Netz durch Integration von Erzeugungsanlagen: 

Die relative Spannungsanhebung, die durch die Gesamtheit der Erzeugungsanlagen in einem betrachteten 
Netz verursacht wird, darf an keinem Verknüpfungspunkt dieses Netzes die erwähnten Grenzwerte über-
schreiten. 
20

  Verbreitet zur Anwendung gelangen folgende Quellen: VDN-Verfügbarkeitsstatistik, Cigré-Kennzahlen 

(Cigré-Symposium, Paper 5-05) oder für CH Referenzwerte der Kommission Versorgungsverfügbarkeit des 
VSE. 
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5. AP-3 Konkretisierung der Regionalisierung 

5.1. Beschreibung Grundprozess 

 

Abbildung 11: Grundprozess der Regionalisierung 

Die Methode des Regionalisierungsprozesses wurde u.a. auf der Basis von vorliegenden Stu-

dien der dena erstellt, insbesondere wurde die dena-Verteilnetzstudie herangezogen. Der 

Prozess verfolgt einen top-down
21

 Ansatz, weil dies den Einbezug national definierter politi-

scher Ziele erleichtert. 

 Zunächst wird der Ist-Zustand erfasst um über eine konsistente und einheitliche Aus-

gangsbasis für die weiteren Schritte zu verfügen. 

 Parallel dazu werden die überliegenden Zubauziele gemäss dem aktuell gültigen nati-

onalen Szenariorahmen festgelegt. Damit wird sichergestellt, dass die Regionalisie-

rung konsistent zu den nationalen Zielen ist. 

 Anschliessend werden die nationalen Ziele regionalisiert, d.h. auf die lokale Ebene 

heruntergebrochen. Basierend auf einem übergreifenden Szenariorahmen werden die 

wichtigsten Treiber des Netzzubaus zunächst auf die regionale Ebene und anschlies-

send auf die lokale Ebene heruntergebrochen. Da verschiedene Treiber von unter-

schiedlichen Gegebenheiten abhängen müssen hier spezifische Ansätze verfolgt wer-

den. 

 Im letzten Schritt werden Ist-Zustand und Planung zusammengeführt. Dazu gehören 

die Bildung von regionalen Strukturklassen und die exemplarische Berechnung des 

Netzausbaubedarfs in repräsentativen Gemeinden, die für eine ganze Strukturklasse 

stehen. Abschliessend kann daraus der gesamte Netzausbaubedarf hochgerechnet 

werden. Gleichzeitig wird damit die Regionalisierung bottom-up überprüft. 

Die einzelnen Teilschritte des Prozesses werden im Folgenden beschrieben. 

                                                
21

 Für ergänzende bottom-up Ansätze s. Kapitel 5.3.5 
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5.2. Erfassung Ist-Zustand: Datenbedarf 

Der Ist-Zustand wird auf den Ebenen Erzeugung, Verbrauch und Geographische Daten erho-

ben. Der Datenbedarf und die dafür heranzuziehenden Quellen sind im der folgenden Über-

sicht dargestellt: 

Datentyp Datenbedarf Datenquellen 

Erzeugung  Bestand an Erzeugungskapazi-

täten Hydro (inkl. Pumpspei-

cher), GuD, Kern 

 Bestand Erzeugungskapazitä-

ten Wind, Photovoltaik, Bio-

masse, KWK, Kleinwasserkraft 

und Geothermie 

• Swissgrid, VNB, BFE (Elektrizi-

tätsstatistik 201x) 

 

• Verzeichnis der KEV Anlagen 

(Swissgrid) 

• Verteilnetzbetreiber 

• Solarkataster 

Verbrauch  Last pro Netzebene • Swissgrid , Verteilnetzbetreiber 

 

Geographische 

Daten 
 Fläche der Gemeinden 

 Fläche Netzgebiete 

 Anzahl Einwohner pro Gemein-

de 

• Statistik Schweiz 

• Verteilnetzbetreiber 

• Statistik Schweiz 

 

5.3. Regionalisierung Zubauprognosen – Anwendung auf Schweizer Verhältnisse 

Die Methode der dena schlägt das in Kapitel 5.1 angesprochene mehrstufige Verfahren vor. 

Dieses ist nachstehend schematisch beschrieben und auf Schweizer Verhältnisse adaptiert. 

Hauptunterschiede sind unterschiedliche Szenariorahmen (NEP vs. ES 2050) und die Anwen-

dung in den Kantonen. Ggf. können in der Schweiz auch kleinere Kantone zu regionalen Be-

trachtungen zusammengefasst werden, was in Deutschland aufgrund der grösseren geogra-

phischen Verhältnisse nicht möglich sein dürfte. Ein weiterer Unterschied liegt zudem in den 

unterschiedlichen Technologien für den Ausbau. Dies wird in den nachstehenden Kapiteln 

erläutert. 
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Abbildung 12: Herunterbrechen der Zubauprognosen von der nationalen auf die Gemeindeebene 

5.3.1. Treiber der Versorgungsaufgabe 

Dena verwendet für Deutschland als primäre Ausbautreiber die Technologien Photovoltaik 

und Wind, als sekundäre Treiber fungieren Biomasse und KWK-Anlagen. Die Schweiz ist 

diesbezüglich unterschiedlich zu behandeln, weil Windenergie hierzulande (und gem. ES 

2050) auch in Zukunft nur zurückhaltend ausgebaut werden wird. Hingegen nehmen die Was-

serkraft, die Geothermie und auch dezentrale Speichermöglichkeiten einen prominenteren 

Platz ein. Nachstehende Abbildung 13 zeigt die Übersicht hierzu: 

 

Abbildung 13: Vergleich der Treibergrössen in Deutschland und in der Schweiz 

5.3.2. Verteilschlüssel zur Regionalisierung auf Kantonsebene 

Analog zum Vorgehen in Deutschland müssen auch in der Schweiz die Ausbauplanungen 

anhand der politischen, wirtschaftlichen und geographischen Gegebenheiten vorgenommen 

werden. Im Unterschied zu Deutschland, das die geographisch relativ unspezifischen politi-

schen Ziele der Bundeländer als Grundlage nimmt, müssen insbesondere bei der Windener-

gie die kantonal definierten Standorte berücksichtigt werden. Photovoltaik-Anlagen können in 

der Schweiz wie in Deutschland ähnlich behandelt werden, da sie insbesondere von den vor-

handenen Dachflächen abhängen. Alle weiteren Technologien werden sowohl in Deutschland 
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wie in der Schweiz Gemeinde-spezifisch geplant, weil nicht davon ausgegangen wird, dass 

zurzeit übergreifende Planungen auf regionaler Ebene bestehen. Zudem sind grössere Anla-

gen (insb. Wasserkraft und Geothermie) Projekt-spezifisch zu betrachten. 

 

Abbildung 14: Vergleich der Verteilschlüssel auf regionaler Ebene in Deutschland und in der 

Schweiz 

5.3.3. Verteilschlüssel zur Regionalisierung auf Gemeindeebene 

Auf Gemeindeebene muss pro Technologie der wichtigste Treiber für den Zubau identifiziert 

werden. Dieser kann für Deutschland und die Schweiz unterschiedlich sein, wie im vorherigen 

Kapitel bereits erläutert wurde. Während vor allem stark dezentral zuzubauende Technologien 

von den verfügbaren Ressourcen (Flächen, Einwohner) und der geografischen Lage (Nebel, 

Schatten, durchschnittliches Windaufkommen) abhängen, müssen andere Technologien pro-

jektspezifisch betrachtet werden (Abbildung 15).  

 

Abbildung 15: Vergleich der Verteilschlüssel auf Gemeindeebene in Deutschland und in der 

Schweiz 

5.3.4. Zusammenfassung: Datenbedarf 

Die folgende Abbildung 16 zeigt noch einmal zusammenfassend den Datenbedarf zur Regio-

nalisierung der Ausbauplanung in der Schweiz auf allen drei Ebenen: 



TB 13.0901 (v4) 

 

 
Seite 29 von 46 

 

 

Abbildung 16: Zusammenfassender Datenbedarf der Regionalisierung 

5.3.5. Hochrechnung von Resultaten mittels Clusteranalyse 

Dena verwendet in den erstellten Gutachten die Methode der Clusteranalyse zur Hochrech-

nung der jeweiligen Treibergrössen auf den gesamten Netzausbaubedarf. Das Ziel der Clus-

teranalyse ist die Strukturierung der Vielzahl der betrachteten Objekte, wobei jede Gemeinde 

ein Objekt ist. Für jede Gemeinde sind die quantitativen Eigenschaften bekannt, d.h. die Me-

thode teilt jede Gemeinde in eine bestimmte Strukturklasse ein, die durch die Grössen Ein-

wohnerdichte, Lastdichte der PV-Einspeisung pro Gemeinde und der Lastdichte der Windein-

speisung gegeben ist. Die Objekte werden auf dieser Basis so klassifiziert, dass innerhalb 

einer Klasse eine möglichst grosse Ähnlichkeit herrscht und sich die Klassen möglichst vonei-

nander unterscheiden. Für jede Klasse kann ein Zentrum identifiziert werden, welches als 

repräsentativ für alle enthaltenen Gemeinden angenommen wird. Aus Gründen der Vergleich-

barkeit werden alle Kennzahlen auf die Gemeindefläche bezogen, für jedes Merkmal wird 

deshalb ein Leistungsdichtewert berechnet. Dieser Leistungsdichtewert wird auf den landes-

weiten Durchschnittswert bezogen. 

Jede Gemeinde kann somit einer Netzausbauklasse zugeordnet werden, aufgrund derer der 

gesamte Netzausbaubedarf hochgerechnet werden kann, ohne dass deshalb jedes einzelne 

Gemeindenetz detailliert analysiert werden muss. Als zusätzliche Basis dazu dienen die vor-

handene Netzstruktur, der Netzausbauzustand und die bereits vorhandene Trafosummenleis-

tung. Hinzugezogen müssen ebenfalls noch zusätzliche Lastanalysen, aktuelle und geplante 

Netzausbauvorhaben sowie die übergreifenden Langfristplanungen der entso-e (TYNDP und 

SO&AF). Zusätzlich dient die Hochrechnung als bottom-up Überprüfung der Regionalisierung. 

National Regional Gemeinde

Grosskraftwerke Spezifische Beschreibung pro Netzknoten

Wind

Allgemeiner 
Szenariorahmen (z. B. 
Energiestrategie 2050)

Kantonale Ausbauplanung/ 
Windkataster

Genauer Standort
Zuordnung zu Netzebene und -
knoten

Photovoltaik Kantonale Ausbauplanung Gebäude- und Bauzonenflächen der 
Gemeinde
Einwohnerdichte der Gemeinde

- Land- und Forstwirtschaftliche 
FlächenBiomasse 

KWK - Einwohnerzahl der Gemeinde

Wasserkraft - Genauer Standort
Zuordnung zu Netzebene und -
knoten

Geothermie - Genauer Standort
Zuordnung zu Netzebene und -
knoten

Energiespeicher - Einwohnerzahl der Gemeinde

Lasten Spezifische Beschreibung pro Netzknoten
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Abbildung 17: Schematische Darstellung der Clusteranalyse für Deutschland (Quelle: dena) 

5.3.6. Umsetzung in der Schweiz 

Zusammengefasst muss der Prozess der Umsetzung in der Schweiz dem in Abbildung 18 

dargestellten Prozess folgen: Aus dem energiewirtschaftlichen Szenariorahmen und der da-

rauf folgenden Regionalisierung ergibt sich der Netzentwicklungsplan, der schliesslich in einer 

Mehrjahresplanung etappiert wird. Die Netzebene 1 ist von der Regionalisierung ausgenom-

men, da sie übergreifend geplant wird. 

 

Abbildung 18: Grobes Schema der Umsetzung der koordinierten Netzplanung in der Schweiz 

Bei der Umsetzung in der Schweiz soll die Leitlinie 4.4 der Strategie Stromnetze (Detailkon-

zept im Rahmen der ES 2050) zur Anwendung kommen. Diese besagt folgendes: 

„Die nationale Netzgesellschaft koordiniert die Planung des Übertragungsnetzes und die damit 

zusammenhängende Bedarfsermittlung mit der Planung der Verteilnetzbetreiber auf (den) 

Netzebenen 2 und 3. Die Koordination erfolgt regional zwischen der nationalen Netzgesell-
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schaft, den jeweils betroffenen Verteilnetzbetreibern und Kantonen, den SBB (…) und den 

Produzenten“. 

In den zugehörigen Erläuterungen werden die Punkte weiter ausgeführt. Überliegendes Ziel ist 

eine schweizweit koordinierte Netzplanung. Die Rollen in diesem Prozess sind wie folgt ange-

dacht: 

 Der Bund ist nicht direkt in die Prozesse eingebunden, legt jedoch mit den Leitlinien 

und dem energiewirtschaftlichen Szenariorahmen die Rahmenbedingungen fest 

 Swissgrid übernimmt als nationale Netzgesellschaft bei der regionalen Koordination 

die leitende Funktion. Auf Netzebene 1 ist wie oben erwähnt aufgrund der überliegen-

den Planung keine Regionalisierung nötig 

 Die Planungshoheit für die Netzebenen 2 und 3 bleibt bei den Verteilnetzbetreibern 

 Die ElCom wird durch Swissgrid regelmässig über den Stand der Koordination infor-

miert 

Die benötigten Daten werden wie erwähnt dezentral erhoben: 

 Netzbetreiber und SBB stellen ihre Bedarfsprognosen zur Verfügung 

 Kantone stellen Ihre kantonalen Energiestrategien, inkl. die voraussichtliche Entwick-

lung von Erzeugungskapazitäten und die Gebietsausscheidung in der kantonalen 

Richtplanung zur Verfügung 

Eine genaue Prozessbeschreibung inkl. Datenflüsse steht bislang noch aus. Sinnvollerweise 

sollte die Ausarbeitung derselben unter Einbezug der Koordinationsstelle, d.h. Swissgrid erfol-

gen. 

5.4. Alternative Methoden 

Zusätzlich zum gezeigten Strukturklassenansatz können auch alternative Methoden verwen-

det werden. Diese können jedoch u. E. bezüglich Qualität nicht mit der beschriebenen Metho-

de verglichen werden, auch wenn der Aufwand bezüglich Datenbeschaffung und -verarbeitung 

wesentlich geringer ist. 
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6. AP-4 Kriterien zur Prüfung der Mehrjahrespläne durch die El-

Com 

6.1. Ausgangslage – Überprüfung der Grundlagen (Schritt 1) 

Die ElCom wird in Zukunft die Ausbauplanung der Netzbetreiber auf einer einheitlichen Grund-

lage überprüfen. Im vorliegenden Kapitel werden die Kriterien dieser Überprüfung und der 

dahinterliegende Prozess beschrieben. 

Bevor mit der eigentlichen Prüfung begonnen werden kann, müssen im Rahmen einer Vor-

prüfung die Grundlagen der Mehrjahrespläne
22

 überprüft werden. Die folgenden Punkte lie-

gen dabei im Fokus und werden geprüft: 

 Der Mehrjahresplan (MJP) basiert auf einem einheitlichen, gültigen Szenariorahmen 

 Die geforderten zeitlichen Anforderungen an die Erstellung des MJP werden berück-

sichtigt (mittlere und lange Frist). Gemäss der Strategie Stromnetze der ES 2050 wer-

den Mehrjahrespläne grundsätzlich für einen Zeithorizont von 10 Jahren erstellt und im 

Sinne einer rollenden Planung jährlich aktualisiert. Zudem müssen die Netzbetreiber 

angeben, welche Netzausbaumassnahmen mit hoher Priorität zu realisieren sind. Die 

nationale Netzgesellschaft muss zudem die Massnahmen ausweisen, die für einen 

längerfristigen Zeithorizont (z. B. 20 Jahre) geplant sind. 

 Der MJP berücksichtigt den internationalen Kontext, insb. die Ergebnisse aus dem 

TYNDP und SO&AF, u.a. 

- Netzausbauprojekte 

- Prognose der Lasten
23

 

- Prognose der Kraftwerksleistungen 

- Entwicklung der länderübergreifenden Transite und der Leistungsbilanz CH 

 Die zur Durchführung der MJP verwendeten Modelle sind ausreichend dokumentiert 

und die Modellierung kann nachvollzogen werden 

 Die gültigen Netzplanungsgrundsätze wurden berücksichtigt 

6.2. Kriterien für den Netzausbau (Schritt 2) 

Die Kriterien für den Netzausbau lassen sich entlang der Begriffe Problemanalyse, Wirksam-

keit und Angemessenheit beschreiben. Der folgende Prozess folgt diesen Begriffen. 

                                                
22

  Definition gemäss Strategie Stromnetze; Detailkonzept im Rahmen der Energiestrategie 2050 vom 
14. Juni 2013, Kapitel 5.3, 2. Abschnitt 
23

  Leistung und Energie 
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Abbildung 19: Schematische Darstellung des Prüfungsprozesses 

Der Prozess ist linear und enthält keine Iterationen, was ihn strukturell einfacher und schneller 

durchführbar macht. Alternativ wäre auch eine iterative Durchführung möglich, wobei nach der 

Detailprüfung die Ausbauplanung auf globaler Ebene noch einmal in Frage gestellt würde. 

Erfahrungen aus Deutschland zeigen allerdings,
24

 dass ein solches Vorgehen leicht zu kom-

plex und praktisch nicht handhabbar wird. Von hoher Bedeutung ist deshalb, dass mögliche 

Alternativen von Anfang an mit betrachtet und bewertet werden. 

6.2.1. Problemanalyse 

Die Problemanalyse beinhaltet die Beschreibung der technischen und wirtschaftlichen 

Problemstellungen des Netzausbaus, wobei die Abgrenzung der beiden Kategorien nicht 

immer eindeutig ist. 

Technische Problemstellungen beinhalten
25

 

 Mangelnde (n-1)-Sicherheit 

 Unzureichende Netzstabilität
26

 

 Verletzte Spannungsgrenzen 

 Engpässe bei der Netzintegration erneuerbarer Energien  

 Nicht eingehaltene Kurzschlussgrenzwerte 

 Ungewollte physikalische Ringflüsse über das europäische Ausland 

 

                                                
24

 Information BFE aus einem Treffen mit der BNetzA. 
25

 Kriterien zur Einhaltung internationaler- und nationaler Normen, Regelwerke und Empfehlungen der 
ENTSO-E, IEC/EN, Cigré, VSE, u.a. 
26

  Stabilität kennzeichnet die Fähigkeit der Netze, Generatoren und Motoren sowohl bei kleinen Störungen 
(u.a. Leistungsschwankungen), als auch bei grossen Störungen (u.a. Kurzschlüsse oder Ausfälle) synchron 
zu bleiben und die Spannungen innerhalb zulässiger Grenzen zu halten. 
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Wirtschaftliche Problemstellungen beinhalten 

 Unverhältnismässigen Aufwand zur Behebung von Überlastungen 

(o.a. Problemsituationen) in untergelagerten Netzebenen  

 Zu geringe grenzüberschreitende Transportkapazitäten 

Die Problemanalyse liefert als Resultate den möglichen Verbesserungsbedarf aus Sicht Ist-

Situation in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht für den Ausbauvorschlag und mögliche 

Alternativen. 

6.2.2. Kriterium der Wirksamkeit 

Zur Untersuchung der Wirksamkeit einer Massnahme werden u.a. die technischen und 

wirtschaftlichen Beurteilungskriterien (Netzplanungsgrundsätze) vor und nach der Netz-

ausbauplanung, d. h. mit und ohne Massnahme betrachtet. 

Ein Projekt kann technisch wirksam sein und kann sodann nachvollzogen werden, wenn 

 mit dem Projekt das Netz (n-1)-sicher ist, ohne das Projekt jedoch nicht 

 die Netzstabilität ausreichend gewährleistet ist, ohne das Projekt jedoch nicht 

 mit dem Projekt keine Spannungsgrenzen verletzt sind, ohne jedoch schon 

 mit dem Projekt die Netzintegration erneuerbarer Energien gewährleistet ist, ohne das 

Projekt jedoch nicht 

 die Kurzschlussgrenzwerte eingehalten werden, ohne das Projekt jedoch nicht 

 ungewollte Ringflüsse über das europäische Ausland vermieden werden, ohne das 

Projekt jedoch nicht 

Ein Projekt kann wirtschaftlich wirksam sein und kann nachvollzogen werden, wenn 

 mit dem Projekt unverhältnismässiger Aufwand zur Behebung von Überlastungen (o.a. 

Problemsituationen) in unterlagerten Netzebenen vermieden werden kann 

 das Projekt zu einer gewollten Erhöhung der grenzüberschreitenden Transportkapazi-

täten führt 

Ggf. können hierbei mehrere Massnahmen kombiniert beurteilt werden (clustering
27

). 

6.2.3. Kriterium der Angemessenheit 

Zur Untersuchung der Angemessenheit einer Massnahme sollte eine Kosten-

Wirksamkeits-Analyse durchgeführt werden und dabei geprüft werden, ob die Massnahme 

im Einklang mit den relevanten Randbedingungen und ggf. Leitlinien festgelegt wurde. 

 Zumindest einfache Formen einer Wirtschaftlichkeitsanalyse sind zwingend durch-

zuführen, um festzustellen, ob die beantragte Massnahme nicht ineffizient, mithin an-

gemessen, ist. Eine Kosten-Wirksamkeits-Analyse stellt die technischen und wirt-

schaftlichen Wirksamkeiten in ein Verhältnis zu den zu erwartenden Kosten der Mass-

nahme und ihrer Alternativen. 
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  U.a. bei Massnahmen auf demselben Korridor, oder bei Existenz eines identischen übergeordneten Ziels. 
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 Eine Kosten-Wirksamkeits-Betrachtung sollte durch eine abschliessende wirtschaftli-

che Bewertung ergänzt werden. In Deutschland wird hier bspw. im Rahmen der Prü-

fung der Erforderlichkeit ein Mindestauslastungskriterium verwendet (20% Auslas-

tung). Andere Kriterien sind prinzipiell denkbar. Weitergehend ist insbesondere eine 

Kosten-Nutzen-Analyse von Interesse. Diese stellt dem zu erwartenden Nutzen die 

zu erwartenden Kosten gegenüber. In Ländern mit schon länger geöffneten Märkten 

und fortgeschrittener Netzregulierung wurden hierzu bereits detaillierte Konzepte aus-

gearbeitet (diese betreffen grosse Ausbauprojekte). Als Beispiele seien hierbei Nor-

wegen, Neuseeland und Australien genannt. Ob und inwieweit sich ein etwaiges zu-

künftiges Konzept für die Schweiz an den Konzepten dieser Länder anlehnen sollte 

muss Teil von weiterführenden Studien sein. Auch die ENTSO-E empfiehlt eine solche 

Bewertung - in Ergänzung - zur Bewertung der Wirksamkeiten für bedeutsame grenz-

überschreitende Projekte, da hier die Preise mithin auch die Renten von Konsumenten 

und Produzenten (inkl. Engpassrenten) beeinflusst werden. 

Eine mögliche Randbedingung dabei ist das NOVA-Prinzip: 

 Ein Netzoptimierungsprojekt (gem. NOVA-Abgrenzung) ist angemessen, wenn 

keine alternativen kostengünstigeren Massnahmen im Bestandesnetz (z.B. Umschal-

tungen, Kupplungen, Lastverlagerungen) zur Problemlösung ausreichend sind. 

 Ein Netzverstärkungsprojekt (gem. NOVA-Abgrenzung) ist angemessen, wenn 

keine alternativen Optimierungsmassnahmen zur Problemlösung ausreichend sind. 

 Ein Netzausbauprojekt (gem. NOVA-Abgrenzung) ist angemessen, wenn 

keine alternativen Netzverstärkungs- oder Optimierungsmassnahmen zur Problemlö-

sung ausreichend sind. 

Bei der Anwendung des NOVA-Prinzips sind die in Abschnitt 3.3.3 beschriebene Konkur-

renzierung der Massnahmen und v.a. die in 3.3.6 beschriebene Einbettung in den überge-

ordneten Planungsprozess zu berücksichtigen (um zu verhindern, dass langfristig sinnvol-

le Massnahmen nicht ergriffen werden). 

Weitere Randbedingungen sind im Folgenden aufgeführt: 

 Robustheit der Massnahme für alle zu erwartenden Netznutzungsfälle. Dabei erfolgt 

eine Prüfung aller relevanten Netznutzungsfälle aus sämtlichen 8760 Stunden des un-

tersuchten Planjahres sowie eine Prüfung aller Szenarien des gültigen Szenariorah-

mens. 

 Technologie: Verwendet die Massnahme die aus technischer und wirtschaftlicher 

Sicht bestmöglichen Mittel? Hier erfolgt eine Prüfung alternativer technischer Konzep-

te, die ebenfalls zur Anwendung gelangen könnten, z. B. HGÜ-Technologie, Hochtem-

peratur-Leiterseile, Bündelleiter, intelligentes Management von Lasten, und dezentrale 

Speicherung. 

 Betrieb: Hat die Massnahme negative Auswirkungen in anderen Netzbereichen zur 

Folge? Hier werden die Einflüsse der Massnahme auf die NE3 und die angrenzenden 

Netze untersucht. 

 Weitere Alternativen: Gibt es günstigere Alternativen zur vorgeschlagenen Mass-

nahme? Der Nachweis muss erbracht werden, dass der Einbezug der NE3, verstärkte 

Nutzung von Redispatch, geänderte lokale Anforderungen an die Leistungsvorhaltung 

oder weitere Massnahmen das Problem nicht günstiger lösen könnten. 
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Ggf. werden unter dem Kriterium der Angemessenheit weitere Leitlinien, u.a. LL 8 (Verkabe-

lung) betrachtet. Dies muss jedoch im Einzelfall entschieden werden. 

6.2.4. Entscheid 

Die Massnahmen werden noch einmal anhand technischer und wirtschaftlicher Beurtei-

lungskriterien übergreifend gewürdigt und anschliessend freigegeben (go-Entscheid). 

Der Entscheid stellt den letzten Schritt in der Prozesskette dar. In der abschliessenden Würdi-

gung wird noch einmal begründet, weshalb die zu beurteilende Massnahme genehmigt oder 

abgelehnt wird. 

6.3. Umsetzung der Prüfung 

Somit sind die Grundlagen für die Prüfung der Mehrjahrespläne gegeben und können zur Um-

setzung gebracht werden. Dazu müssen noch einige Voraussetzungen erfüllt sein, wie die 

folgende Darstellung der Problematik zeigt: 

Die Offenlegung der verwendeten Modelle und Datengrundlagen wird als Basis benötigt, wo-

bei Netzdaten (inkl. Last- und Einspeisedaten) i.d.R. vertraulich und nicht öffentlich sind. Die 

VNB haben z.T. eigene Modelle entwickelt, um Vertraulichkeit und Konsistenz der eigenen 

Planungen sicherzustellen. Die Handhabung dieser Modelle ist ggf. nicht ohne Einweisung 

bzw. Schulung möglich. 

Die ElCom als verantwortlicher Akteur zur Prüfung benötigt zwingend einen Zugang zu den 

internen Modellen des Antragstellers oder zu ähnlichen Modellen. Dies kann in zwei Varianten 

erfolgen. 

 Variante 1: Die Führung und Koordination der Berechnungen liegt bei der ElCom, wo-

bei der Prozess mit Unterstützung Dritter durchgeführt wird 

 Variante 2a: Die ElCom gibt Durchführung und Koordination an Dritte (externe Gutach-

ter) ab 

 Variante 2b: Die Swissgrid führt die Berechnungen durch 

Das Vorgehen der Prüfung ist in beiden Fällen analog. 

6.3.1. Lösungsansatz Variante 1: Die ElCom führt den Prüfungsprozess selber durch, 

Dritte (externe Gutachter) werden nur aus Gründen der personellen Kapazitäten 

und zur Ergänzung von benötigtem Spezialistenwissen hinzugezogen. 

Die ElCom überprüft die Netzplanung mittels Netzberechnungen auf Basis netzknotenpunkt-
scharfer Einspeise- und Lastdaten sowie Informationen zu Topologie, Impedanzen und Kapa-
zitäten von Leitungen und Transformatoren. 

Die Betrachtung der Teilaspekte erfolgt wie folgt: 

i. Prüfung der Einzelmassnahmen 

ii. Analyse der zugrunde liegenden übergeordneten Konzepte
28

 

iii. Prüfung alternativer Lösungsansätze 

iv. Verifikation Gesamtkonzept 
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  Beinhaltet übergeordnete Ziele, z.B. für Zonen oder Leitungskorridore (clustering). 
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Als Voraussetzung gilt, dass die ElCom bzw. die beauftragte Drittfirma über den Zugang zu 

einem geeigneten Modell sowie über Personal und entsprechendes Wissen für die Durchfüh-

rung der Berechnungen verfügt. 

6.3.2. Lösungsansatz Variante 2a: Die ElCom gibt die Durchführung der Prüfung an 

Dritte (externe Gutachter) ab. 

Bei diesem Vorgehen gibt die ElCom auf Antrag netzknotenpunktscharfe Einspeise- und Last-

daten sowie Informationen zu Topologie, Impedanzen und Kapazitäten von Leitungen und 

Transformatoren an ausgewählte Dritte ab, die die Fachkunde zur Überprüfung der Netzpla-

nung und ein berechtigtes Interesse gegenüber der Regulierungsbehörde nachweisen sowie 

die vertrauliche Behandlung der Informationen zusichern. Die Vergabe erfolgt in einem trans-

parenten Auswahlverfahren nach klaren Kriterien, z. B. Preis, nachgewiesene Fachkompe-

tenz, Referenzen, etc. Ebenso sind vertragliche Bedingungen festzulegen, welche die Ablö-

sung des externen Dienstleisters bei ungenügender Vertragserfüllung (z. B. Prozesseinhal-

tung, Termineinhaltung) ermöglichen. In Frage kommen unabhängige Netzplanungsexperten 

oder Hochschulen. 

Die Daten sind in einem standardisierten, elektronisch verarbeitbaren Format zur Verfügung 

zu stellen. 

Die Drittpartei erstellt im Auftrag der ElCom unabhängiges Gutachten auf Basis eigener Mo-

delle und Netzberechnungen, wobei die Teilaspekte wie bei Variante 1 betrachtet werden, und 

gibt in der Folge eine Empfehlung an die ElCom ab. ElCom wird auf Basis der Empfehlung 

entscheiden, kann jedoch im Zweifel eine Zweitmeinung einholen. 

6.3.3. Lösungsansatz Variante 2b: Die Swissgrid führt die Berechnungen durch. 

Der Grundprozess folgt auch hier den zuvor beschriebenen Varianten. Es kommen jedoch 

zusätzliche Anforderungen hinzu, da Swissgrid als Netzbetreiber nicht neutral ist: 

 ElCom (bzw. ein hinzugezogener Dritter) muss die Details des verwendeten Modells 

kennen, um die Berechnungen von Swissgrid verifizieren zu können 

 ElCom muss Anpassungen an den vorgenommenen Berechnungen veranlassen kön-

nen 

 Für den Fall von Streitigkeiten muss ein Verfahren definiert werden, das zur Schlich-

tung eingesetzt wird (z. B. ein unabhängiger Dritter entscheidet, oder die ElCom ent-

scheidet).  
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7. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Mit der in AP-1 aufgezeigten Empfehlung zur Anpassung der Leitlinien des Detailkonzepts 

Strategie Stromnetze auf die verschiedenen Netzebenen liegt eine schlanke Grundlage für die 

anstehende Ausgestaltung der Vernehmlassungsvorlage vor. Die Tatsache, dass ca. 60% der 

aufgeführten Leitlinien auch für die Verteilnetze zur Anwendung gelangen sollten und die Er-

kenntnis, dass mit der postulierten erweiterten Anwendung bei ungefähr 50% der LL netzebe-

nenspezifische Anpassungen nötig sind, gibt einen starken Hinweis, dass die vorgeschlagene 

Ausdehnung des Ansatzes auf die Verteilnetze sinnvoll und notwendig ist. 

AP-2 beinhaltet die Empfehlung, wie die Netzplanungsgrundsätze unter Berücksichtigung der 

schweizerischen Verhältnisse netzebenenspezifisch ausgestaltet werden könnten. Die exakte 

technische Ausgestaltung ist dabei keineswegs eindeutig, sondern lässt diverse Ansätze zu. 

Die bisherig
29

 geführte Konsultation mit den Akteuren hat gezeigt, dass ein einheitliches Ver-

ständnis dazu noch nicht existiert. Insbesondere bei den tiefen Netzebenen (NE5, 7) ist die 

unternehmensspezifische Vielfalt in Bezug auf die Ausgestaltung der Planungsgrundsätze in 

der Schweiz gross, was eine Vereinheitlichung erschweren (oder zumindest verlangsamen) 

wird. Es ist aus unserer Sicht dringend zu empfehlen, dass die Akteure (ÜNB, VNB, VSE, 

electrosuisse und ggf. weitere) im Rahmen von Arbeitsgruppen in den Prozess der spezifi-

schen Ausgestaltung der Planungsgrundsätze pro Netzebene miteinbezogen werden. Die 

vorliegende Empfehlung soll dabei als Grundlage, resp. als Startpunkt verwendet werden. 

In AP-3 wird aufgezeigt, dass sich die Regionalisierung des Netzausbaus mit Hilfe des Struk-

turklassenansatzes der dena, der für Deutschland entwickelt wurde, gemäss einer ersten 

Grobanalyse auf Schweizer Verhältnisse adaptieren lässt. Die Vorgehensweise kann dabei im 

Grundsatz übernommen werden, Differenzen ergeben sich bei einzelnen Technologien, deren 

Einsatz in der Schweiz unterschiedlich erfolgt. Die erforderlichen Daten dürften verfügbar sein. 

Wir empfehlen, im nächsten Schritt die Methode zumindest für eine Region der Schweiz prak-

tisch durchzuführen, um die Anwendbarkeit zu verifizieren. 

AP-4 beschreibt die Vorgehensweise der Prüfkriterien für Mehrjahrespläne der ÜNB/VNB 

durch die ElCom. Diese folgt den Begriffen Problemanalyse, Wirksamkeit und Angemessen-

heit, welche eine umfassende Prüfung auf allen Ebenen zulassen. Ebenso werden drei Vari-

anten zur praktischen Umsetzung der Prüfung beschrieben, wobei die ElCom den Prozess 

entweder selbst führen oder dies an unabhängige externe Fachkräfte delegieren kann. Wir 

empfehlen, die Prüfungsunterlagen weiter zu detaillieren und anhand eines praktischen Bei-

spiels zu überprüfen. 
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  BFE-seitig im Vorfeld zur Studie sowie im Rahmen der Studie 
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Anhang AP-1 
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Anhang AP-2 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

ACER Agency for the Cooperation of Energy Regulators 

AP Arbeitspaket 

BFE Bundesamt für Energie 

BR Bundesrat 

CAES Compressed Air Energy Storage, Druckluftspeicher 

Cigré Conseil International des Grands Reseaux Électriques 

DEA Dezentrale Erzeugungsanlage 

dena Deutsche Energie-Agentur GmbH 

ElCom Eidgenössische Elektrizitätskommission 

ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity 

GuD-Kraftwerk Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk oder Gaskombikraftwerk 

HGÜ Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung 

HTLS Hochtemperaturleiterseile 

KEV Kostendeckende Einspeisevergütung 

KS Kurzschluss 

KW Kraftwerk 

KWB Kraftwerksbetreiber 

LL Leitlinie 

MJP Mehrjahresplan 

MS Mittelspannung 

NE Netzebene 

NNF Netznutzungsfall 

NOVA Netz-Optimierung vor Verstärkung vor Ausbau 

NS Niederspannung 

NTC Net Transfer Capacity 

PSW Pumpspeicherkraftwerk 

SBB Schweizerische Bundesbahnen 

SG Swissgrid 

SO&AF Scenario Outlook & Adequacy Forecast (ENTSO-E) 

SS Sammelschiene 

TYNDP Ten-Year Network Development Plan (ENTSO-E) 

UCTE Union for the Coordination of Transmission of Electricity 

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber 

UW Unterwerk, Schaltstation 

VNB Verteilnetzbetreiber 

VSE Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen 

WG Working Group 
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